
über den Verkehrswert nach § 194 BauGB - zum Wertermittlungs-

stichtag 24.03.2023 – der Grundstücke Fl.Nr. 10 u. Fl.Nr. 11,  

der Gemarkung Zeckendorf, Talstraße 14,  

96110 Scheßlitz OT Zeckendorf 

(unbebaute Grundstücke)  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
 
Bewertungsobjekt I 
 
 
Grundstück, Fl.Nr., Gemarkung: 
 
 
 
 
 
Bewertungsobjekt, Beschreibung: 
 
 
 
 
Gewerbebetrieb/e: 
 
 
Mieter / Pächter: 
 
 
Maschinen / Betriebseinrichtung: 
 
 
Baubehördl. Beschränk. / Besonderheiten: 
 
 
 
 
 
Küche / Zubehör: 
 
 
Energieausweis: 
 
 
Altlasten-Kataster: 
 
 
Denkmalschutz: 
 
 
Belastungen Abt. II: 
 
 
Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag: 
 
 
Vergleichswert: 
Verkehrswert (§ 194 BauGB): 
 
 
 

 
 
 
Grundstück Fl.Nr. 10 der Gemarkung Zeckendorf, 
Talstraße 14, 96110 Scheßlitz OT Zeckendorf, Ödland 
zu 0,0394 ha – Gemeinderecht zu einem halben 
Nutzanteil – 
 
 
unbebautes Grundstück, Lage innerhalb eines ge-
mischt genutzten Ortsgebiets (es besteht kein Bebau-
ungsplan); Bebaubarkeit nach § 34 BauGB 
 
 
keine  
 
 
keine  
 
 
-- 
 
 
- gemeinsame Vermarktung mit Fl.Nr. 11 wird emp-

fohlen 
- schmaler Grundstückszuschnitt, hängiger Grund-

stücksverlauf 
 
 
-- 
 
 
liegt nicht vor – unbebautes Grundstück 
 
 
keine Eintragungen im Altlasten-Kataster 
 
 
keine Denkmalschutz-Einstufung 
 
 
siehe Grundbuchangaben 
 
 
24.03.2023 
 
 
24.000,- EUR 
24.000,- EUR  
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Bewertungsobjekt II 
 
 
Grundstück, Fl.Nr., Gemarkung: 
 
 
 
 
Bewertungsobjekt, Beschreibung: 
 
 
 
 
 
Gewerbebetrieb/e: 
 
 
Mieter / Pächter: 
 
 
Maschinen / Betriebseinrichtung: 
 
 
Baubehördl. Beschränk. / Besonderheiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küche / Zubehör: 
 
 
Energieausweis: 
 
 
Altlasten-Kataster: 
 
 
Denkmalschutz: 
 
 
Belastungen Abt. II: 
 
 
Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag: 
 
 
Vergleichswert: 
Verkehrswert (§ 194 BauGB): 
 
 
 

 
 
 
Grundstück Fl.Nr. 11 der Gemarkung Zeckendorf, 
Nähe Talstraße, 96110 Scheßlitz OT Zeckendorf, 
Ödland zu 0,436 ha 
 
 
unbebautes Grundstück, Lage tlw. innerhalb Wohn-
baufläche sowie tlw. innerhalb gemischt genutzter 
Baufläche (es besteht kein Bebauungsplan); Bebau-
barkeit nach § 34 BauGB 
 
 
keine  
 
 
keine  
 
 
-- 
 
 
- Hinterlieger-Grundstück, keine direkte Lage an 

öffentlicher Verkehrsfläche 
- unerschlossener Grundstückszustand 
- schmaler Grundstückszuschnitt, hängiger Grund-

stücksverlauf 
- gemeinsame Vermarktung mit Fl.Nr. 10 wird emp-

fohlen 
 
 
-- 
 
 
liegt nicht vor – unbebautes Grundstück 
 
 
keine Eintragungen im Altlasten-Kataster 
 
 
keine Denkmalschutz-Einstufung 
 
 
siehe Grundbuchangaben 
 
 
24.03.2023 
 
 
24.000,- EUR 
24.000,- EUR  
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Objektbeschreibung 
 
 
 
 
Planungsrechtliche Merkmale 
 
 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan weist die Fläche des Grundstücks Fl.Nr. 10 als gemischte 
Baufläche (M) aus. Das Grundstück Fl.Nr. 11 ist im östlichen Bereich als gemischte 
Baufläche (M) und im westlichen Bereich als Wohnbaufläche (W) klassifiziert. 
 
 
Bebauungsplan 
Für das Gebiet, in dem sich die Bewertungsgrundstücke Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 befin-
den, existiert nach Auskunft der Verwaltungsbehörde kein rechtskräftiger Bebauungs-
plan. Als Maßstab für die Zulässigkeit etwaiger Bauvorhaben dient hier § 34 BauGB.  
 
 
Denkmalschutz 
Gemäß der durchgeführten Recherche (Quelle: Bayerische Denkmalschutz-Atlas) be-
stehen für die Grundstück Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 keine Eintragungen in der Liste der 
(Bau-) Einzeldenkmäler gemäß Art. 1 Abs. 2 BayDschG. Darüber hinaus ist zu konsta-
tieren, dass keine Zugehörigkeit zu einem Denkmal-Ensemblebereich gemäß Art. 1 
Abs. 3 BayDSchG bzw. keine Zugehörigkeit zu einem Bodendenkmalbereich besteht.  
 
 
 
 

 Sonstige Grundstücksmerkmale 
 
 
 
Grundstücksform und Topographie 
Die zu bewertenden Grundstücke Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 sind jeweils nahezu recht-
eckig geschnitten. Das Gelände beider Grundstücke fällt von Südwesten in Richtung 
Nordosten ab, es handelt sich um einen teils steil verlaufenden Nordosthang.  
 
 
Grundstücksabmessungen Fl.Nr. 10 
Straßen-/Wegefront (nordöstlich):  ca.    15 m 
Grundstückstiefe (im Durchschnitt):  ca.    32 m 
Grundstücksbreite (im Durchschnitt):  ca.    14 m 
 
 
Grundstücksabmessungen Fl.Nr. 11 
Grundstückstiefe (im Durchschnitt):  ca.    38 m 
Grundstücksbreite (im Durchschnitt):  ca.    12 m 
 
 
Baugrund, Schadstoffe und Altlasten 
Nach Auskunft des Landratsamts Bamberg liegen für die Grundstücke Fl.Nr. 10 und 
Fl.Nr. 11 derzeit keine Eintragungen im Kataster nach Art. 3 BayBodSchG (sog. Altlas-
tenkataster) vor. Von der Grundstückseigentümerseite wurden keine Informationen 
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und Hinweise zu sanierungspflichtigen Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzge-
setzes (BBodSchG) erteilt. Hinweise auf besondere Baugrundverhältnisse bzw. eine 
mögliche Bodenkontamination waren zum Ortstermin augenscheinlich nicht erkennbar. 
Es wurden keine Überprüfungsmaßnahmen von Grund und Boden sowie keine Über-
prüfungsmaßnahmen des baulichen Bestands bezüglich Altlasten, Schadstoffbelas-
tungen, Verunreinigungen, Abgrabungen, Ablagerungen, Auffüllungen, Parasiten, 
Kontaminationen, Gifte etc. durchgeführt. Grundlage für die Verkehrswertermittlung ist 
demzufolge der Zustand eines unbelasteten Grundstücks bzw. eines unbelasteten 
baulichen Bestands. 
 
 
Überschwemmungsgefährdung 
Laut dem Informationssystem Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern be-
steht für die Grundstücke Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 keine Einstufung als festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet. Eine Einstufung als „wassersensibler Bereich“ ist für die 
Bewertungsgrundstücke nach der Informationskarte der Bayerischen Wasserwirt-
schaftsverwaltung ebenso nicht gegeben. 
 
 
Baulastenverzeichnis 
Im Freistaat Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt. 
 
 
Immissionen 
Die zu bewertenden Grundstücke Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 liegen überwiegend in einem 
gemischt genutzten Ortsgebiet, im nördlichen Teil von Zeckendorf. Die bauliche Um-
gebung ist vorherrschend von Wohnhäusern, teils von landwirtschaftlichen Hofstellen 
geprägt. Entlang der Nordostseite des Grundstücks Fl.Nr. 10 verläuft die als Orts-
durchgangsstraße fungierende Talstraße, zugleich Staatsstraße St 2187. Die Immissi-
onsbelastung durch den von der Straße ausgehenden Verkehr ist als überwiegend 
mäßig bis zeitweise stärker zu beschreiben. Es konnten zum Ortsbesichtigungstermin 
keine außergewöhnlichen wohnwertrelevanten Beeinträchtigungen durch gewerbliche 
Nutzungen, beispielsweise Industrie- bzw. Gewerbebetriebe, Gastronomie etc. festge-
stellt werden.  
 
 
Bauordnungsrecht 
Die Ermittlung des Verkehrswerts erfolgt auf Basis des tatsächlichen Gebäudebestan-
des. Eine Überprüfung hinsichtlich der Genehmigung durch die Baubehörde sowie die 
Gleichartigkeit des tatsächlichen Gebäudebestandes mit der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde und dem herrschenden Bauordnungsrecht wurde nicht durchge-
führt. Die Ermittlung des Verkehrswerts setzt die materielle Legalität der baulichen An-
lagen sowie Nutzungen voraus. 
 
 
Erschließungszustand 
Die Bewertungsgrundstücke Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 der Gemarkung Zeckendorf bilden 
eine wirtschaftliche Einheit. Das Grundstück Fl.Nr. 10 gilt zum Wertermittlungsstichtag 
als ortsüblich erschlossen. Gemäß Auskunft der Verwaltungsbehörde stand auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 10 früher ein Haus, das vor Jahren zurückgebaut wurde. Daher be-
stehen laut Mitteilung der Verwaltungsbehörde für Fl.Nr. 10 entsprechende Anschlüsse 
an die kommunale Entwässerungsanlage (Kanal) sowie an die Wasserleitung. Weiter-
hin bestehen Anschlussmöglichkeiten für Strom und Telekommunikation. Das Grund-
stück Fl.Nr. 10 grenzt mit der nordöstlichen Seite an die Talstraße und weist somit eine 
direkte Lage an einer öffentlichen Verkehrsfläche auf. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass das von der Talstraße aus sehr steil ansteigende 
Grundstücksgelände im gegenwärtigen Zustand keine übliche Zufahrts- bzw. Zu-
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gangsmöglichkeit bietet. Hierzu ist anzuführen, dass ein im Jahr 2020 vom Landrats-
amt Bamberg im vereinfachten Verfahren genehmigter Bauantrag für Fl.Nr. 10, der die 
Errichtung einer Doppelhaushälfte vorsah, von einer Zufahrt bzw. einem Zugang, aus-
gehend der Wegfläche Fl.Nr. 271/1, über das mit der anderen geplanten Doppelhaus-
hälfte zu bebauende, angrenzende Grundstück Fl.Nr. 8 sowie über Fl.Nr. 11 ausging. 
Diese Konzeption erfordert entsprechende Geh- und Fahrtrechte sowie ggf. Ver- und 
Entsorgungsleitungsrechte, die aktuell – soweit die Recherche – nicht im Grundbuch 
eingetragen sind. Der Bewertung wird zu Grunde gelegt, dass nach Sach- und Rechts-
lage zwar aktuell keine Erschließungs- bzw. Verbesserungsbeiträge anfallen, jedoch 
ist auf Grund baulicher Maßnahmen an der kommunalen Entwässerungsanlage ggf. 
zukünftig mit entsprechenden Kosten zu rechen. Ergänzend hierzu wird auf die weite-
ren Ausführungen zu den Herstellungs- und Verbesserungsbeiträgen verwiesen.. 
Grundsätzlich gilt, dass zukünftige öffentliche oder private Baumaßnahmen jederzeit 
weitere Beitragskosten nach sich ziehen können. 
 
 
Herstellungs- und Verbesserungsbeiträge 
Gemäß Mitteilung der Verwaltungsbehörde wurden für bislang Herstellungsbeiträge 
mit einer Geschossfläche von 203,88 m² abgerechnet. Es ist auf Grund des Kläranla-
genneubaus zeitnah, so der Hinweis der Verwaltungsbehörde, mit einem Verbesse-
rungsbeitrag zu rechnen. Die aktuelle Beitragshöhe beträgt 8,02 EUR/m² Geschossflä-
che und 0,73 EUR/m² Grundstücksfläche. Die Geschossfläche würde für die Grund-
stücke Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 fiktiv mit 25 % der Grundstücksfläche abgerechnet wer-
den.  
 
 
Gemeinderecht 
Nach Auskunft der Verwaltungsbehörde ist davon auszugehen, dass in der Ortschaft 
derzeit keine Rechtlergemeinschaft besteht bzw. keine Gemeinderechte ausgeübt 
werden. Ein praktischer Nutzen aus dem halben Gemeinderecht besteht nach sach-
verständiger Einschätzung somit nicht. Das im Grundbuch eingetragene halbe Ge-
meinderecht ist daher als nicht wertrelevant einzustufen. 
 
 
Nutzung zum Wertermittlungsstichtag 
Die zu bewertenden Grundstücke Fl.Nr. 10 und Fl.Nr. 11 sind zum Wertermittlungs-
stichtag unbebaut. Die Bebauungsmöglichkeit richtet sich hierbei nach § 34 BauGB. 
Erbetene Miet- bzw. Pachtverträge wurden nicht vorgelegt. Es wird zu Grunde gelegt, 
dass zum Wertermittlungsstichtag keine Miet- bzw. Pachtverhältnisse bestehen. 
 
 
Rechtliche Gegebenheiten 
Herrschende grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, Altlasten o.ä. sind – ab-
gesehen von den genannten – nach Sichtung sämtlicher Unterlagen zum Wertermitt-
lungsstichtag nicht feststellbar. 
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 Verkehrswert 

 
 
 
 
Verfahrensergebnis Fl.Nr. 10, Talstraße 14 

Ergebnis des Vergleichswertverfahrens           24.000,- EUR 

 
 
 
Verfahrensergebnis Fl.Nr. 11, Nähe Talstraße 

Ergebnis des Vergleichswertverfahrens           24.000,- EUR 

 
 
 
 

 Marktsituation und Besonderheiten 
Die Bewertungsobjekte –– unbebaute Grundstücke / Bauparzelle – sind nach Abwä-
gung der Kriterien Lage, Beschaffenheit und Zustand zum Wertermittlungsstichtag als 
durchschnittlich bis mäßig marktgängig einzustufen. Auf Grund des zusammenhän-
genden Charakters wird eine gemeinsame Vermarktung en bloc empfohlen. Die Ver-
kehrswerte leiten sich direkt aus dem jeweiligen Ergebnis des Vergleichswertverfah-
rens ab. Demnach wird der Verkehrswert für Grundstück Fl.Nr. 10 zum Wertermitt-
lungsstichtag auf rd. 24.000,- EUR sowie für Grundstück Fl.Nr. 11 zum Wertermitt-
lungsstichtag auf rd. 24.000,- EUR geschätzt. Nach Abwägung der objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale wird der ermittelte Verkehrswert nach sachverständiger Ein-
schätzung als marktadäquat eingestuft. 
 
 
 

 Verkehrswert (Marktwert): Fl.Nr. 10 
Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände, schätze ich 
den Verkehrswert (Marktwert) des im Grundbuch des Amtsgerichts Bamberg von Ze-
ckendorf Blatt 912 eingetragenen Grundstücks Fl.Nr. 10 der Gemarkung Zeckendorf, 
Talstraße 14, 96110 Scheßlitz OT Zeckendorf, Ödland zu 0,0394 ha – Gemeinderecht 
zu einem halben Nutzanteil –, abgeleitet aus dem Resultat des Vergleichswertverfah-
rens, zum Wertermittlungsstichtag 24.03.2023, auf rund: 
 
 

24.000,- EUR 
(in Worten: vierundzwanzigtausend Euro) 
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 Verkehrswert (Marktwert): Fl.Nr. 11 

Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände, schätze ich 
den Verkehrswert (Marktwert) des im Grundbuch des Amtsgerichts Bamberg von Ze-
ckendorf Blatt 912 eingetragenen Grundstücks Fl.Nr. 11 der Gemarkung Zeckendorf, 
Nähe Talstraße, 96110 Scheßlitz OT Zeckendorf, Ödland zu 0,0436 ha, abgeleitet aus 
dem Resultat des Vergleichswertverfahrens, zum Wertermittlungsstichtag 24.03.2023, 
auf rund: 
 

24.000,- EUR 
(in Worten: vierundzwanzigtausend Euro) 

 
 
 
 
Hinweis: Eintragungen in Abt. II des Grundbuchs wurde wertmäßig nicht berücksichtigt. Ferner 
ist anzumerken, dass die Objektbeschreibung nach Augenschein bzw. gemäß den vorhande-
nen Unterlagen erfolgte. Es wurde keine Altlastenuntersuchung von Grund und Boden durchge-
führt. Die Angabe der Flächen- bzw. Raummaße erfolgt unverbindlich und ohne Gewähr. Ein 
lastenfreier Zustand wird dem Ergebnis zu Grunde gelegt. Aus statistischen Gesichtspunkten 
muss für Verkehrswerte ein Toleranzbereich von bis zu ca. 10 % angenommen werden. Der 
Verkehrswert einer Immobilie kann nicht exakt mathematisch berechnet werden. Letztlich han-
delt es sich immer um eine Schätzung. Den Usancen des Grundstücksverkehrs folgend, wird 
das Ergebnis der Verkehrswertermittlung entsprechend gerundet. 
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Anlagen 
 
 

Lageplan (ohne Maßstab) 
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Fotodokumentation 
 
 

 

Bild 1: Nord-Ansicht Fl.Nr. 10 
 

 

Bild 2: Nord-Ansicht Fl.Nr. 10 


